
Ausschreibung für Ranglisten Turnier Nr. 3 
im Garde- und Schautanzsport 2004 

in Unterspiesheim
 
 
 
 
AUSRICHTER  

TSA Grün-Weiß d. SV-DJK Unterspiesheim e.V. 
www.djk-unterspiesheim.de 
 

PATENVEREIN 

Schautanzgruppe Kürnach e.V. 
www.stg-kuernach.de 
  
TURNIERSEKRETARIAT 

Thomas Rottmann 
Schillerstr. 4 
97509 Unterspiesheim 
Tel.: 09723 - 8175 
Fax: 09723 - 8171 
e-mail: tsa@djk-unterspiesheim.de  
 

BEGINN 

Samstag, 20. November 2004 
Schüler/Jugend/Hauptklasse B/A/S 
um 9.00 Uhr 
 

AUSTRAGUNGSORT 

Sporthalle des SV-DJK Unterspiesheim 
Am Sportplatz 1 
97509 Unterspiesheim 
Tel.: 0160 - 217 99 76 
 

MELDESCHLUSS 

08.10.2004 

 
AUSLOSUNG 

Am 05.11.2004 um 19.30Uhr  
Sportheimgaststätte 
Cuspinianstraße 1 
97509 Unterspiesheim 

 
STARTGELD 

pro Tanz 27€ 
ab 5 Tänze 23€ 
ab 9 Tänze 21€ 
 

TURNIERKONTO 

Raiffeisenbank/Volksbank Gerolzhofen 
BLZ 793 620 81 
Konto 501 815 040 
 
 
 

 
 
 
 
ZAHLUNGSTERMIN 

Gemäß TAO §9.1.3 ist für alle zum Meldeschluss 
gemeldeten Tänze die Startgebühr fällig. 
 
AUSTRAGUNG/SIEGEREHRUNG 

Nach den gültigen Richtlinien des DVG. 
 
EINTRITTSKARTEN 

Erwachsene 6,-- € 
Jugendliche bis 15 Jahre 3,--€ 
Aktive, die nicht am Turniertag tanzen mit gültigem 
Tanzausweis 2,--€ 

 

TANZFLÄCHE 

12 x 8 x 7m , 
Aufmarsch links, Abmarsch rechts 
 

TONMATERIAL 

Kassette oder CD / eigene Geräte auf eigene 
Verantwortung! 
Die Tonträger sind bis zum Ende der vorhergehenden 
Disziplin beim Tonstudio abzugeben. Eigene 
Einmärsche sind gestattet. 

 
HANDYS 

Im Saal ist die Benutzung von Handys verboten!! 
 

VIDEOAUFNAHMEN 

Film- und Videoaufnahmen durch Besucher  
oder Teilnehmer sind strengstens untersagt! 
Videoaufnahmen der eigenen Tänze können am Turniertag 
erworben werden. 

 

RAUCHEN 

Mit Rücksicht auf die Aktiven besteht im gesamten 
Hallenbereich ein Rauchverbot. 

 

BEWIRTSCHAFTUNG  

Für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt.   Der 
Verzehr von mitgebrachten Speisen u. Getränken ist im 
gesamten Hallenbereich untersagt, er ist nur den 
Aktiven in den Garderoben gestattet. 


